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1. Anlass fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes

Der Gewerbebetrieb 6stlich des geplanten Plangebiets im Gewerbegebiet ,Kalmus-Sud® auf Flurstiick
97/8 bendtigt weitere Kapazitadten und méchte sich daher Richtung Westen ausdehnen. Die Flache
des Plangebietes ist im Eigentum des Gewerbebetriebs. Die Gemeinde mdéchte mit diesem
Bebauungsplan den Betrieb mit den zugehdrigen Arbeitsplatzen nachhaltig sichern und ihm eine
Entwicklungsmaoglichkeit am Standort ermdglichen.

Die Entwurfsziele sind:
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die ErschlieBung von
Gewerbeflachen in der Gemeinde Eberhardzell im Ortsteil Oberessendorf,
- Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplatzen des bestehenden Betriebes,
- geordnete stadtebauliche Entwicklung der Gewerbeflachen,
- Vermeidung von Nutzungskonflikten.

2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes

2.1 Raumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Rand von Oberessendorf. Im Norden getrennt durch die
Kreisstralte K7597 befinden sich die Gewerbegebiete ,Kalmus-Nord“ und das neu ausgewiesene
,Kalmus-West“. Ostlich grenzt das Gewerbegebiet ,Kalmus-Siid“ an. Westlich und siidwestlich
befinden sich getrennt durch die Stral3e Flurstlick 91/3 vorwiegend landwirtschaftliche Flachen.

Das Plangebiet umfasst ca. 2.450 m2 und beinhaltet das Flurstiick 97/4, Gemarkung Oberessendorf.

2.2 Beschreibung des Gebietes
Das Plangebiet wurde bisher als Lagerplatz (Baugenehmigung von 2004)) genutzt. Gebietspragend ist
das Umfeld, bestehend aus:

- den angrenzenden Gewerbebebauungen von Oberessendorf

- den angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen.

3. Flachennutzungsplan

Die Flache des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans und der 6rtlichen Bauvorschriften
ist im rechtskréaftigen Flachennutzungsplan 2035 (1. Anderung) als Landwirtschaftsflache enthalten. Im
Rahmen der derzeit laufenden 2. Anderung des Flachennutzungsplanes ist das Plangebiet als
gewerbliche Bauflache enthalten.

4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Die Ziele des Bebauungsplanes sind auf der Grundlage an anderer Stelle ausgefiihrten
Gebietsbeschreibung und der derzeitigen Defizite:
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Erschliefung von
Gewerbeflachen in der Gemeinde Eberhardzell im Ortsteil Oberessendorf,
- Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplatzen des bestehenden Betriebes,
- geordnete stadtebauliche Entwicklung der Gewerbeflachen,
- Vermeidung von Nutzungskonflikten.

Der Bebauungsplan verfolgt den Zweck, fir seinen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen
Festsetzungen fiir die stadtebauliche Ordnung zu schaffen, um auf dieser Grundlage insbesondere
- die Nutzung und Uberbauung der Grundstiicke,
- die Durchfiihrung der Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sowie
- die Gestaltung der baulichen Anlagen zu regeln.
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5. Stadtebaulicher Entwurf

5.1 Entwurfsziele

Der Gewerbebetrieb 6stlich des geplanten Plangebiets im Gewerbegebiet ,Kalmus-Siud® auf Flurstiick
97/8 bendtigt weitere Kapazitadten und méchte sich daher Richtung Westen ausdehnen. Die Flache
des Plangebietes ist im Eigentum des Gewerbebetriebs. Die Gemeinde mdchte mit diesem
Bebauungsplan den Betrieb mit den zugehdrigen Arbeitsplatzen nachhaltig sichern und ihm eine
Entwicklungsmaoglichkeit am Standort ermdglichen.

5.2 Schaffung von Gewerbeflachen in der Gemeinde Eberhardzell
Die Gemeinde mdchte mit diesem Bebauungsplan den Betrieb mit den zugehdrigen Arbeitsplatzen
nachhaltig sichern und ihm eine Entwicklungsmdglichkeit am Standort ermdglichen.

5.3 Gestaltung der Geb4ude
Die Festsetzungen hinsichtlich Gebdudehdhe und —lange sowie -gestaltung orientieren sich an den
Festsetzungen und Vorschriften des angrenzenden Gewerbegebietes ,Kalmus-Sud®.

5.4 Erschlieung

Die straBenmafige Anbindung erfolgt tGber eine Zufahrt von der Erschliefungsstralle Flurstiick 91/3,
die nordwestlich des Plangebietes an die Kreisstralte K7597 anschlief3t.

Die Versorgung des Gebietes erfolgt tiber einen neu zu verlegenden Wasseranschluss an die
bestehende Wasserleitung im Gewerbegebiet ,Kalmus-Sid*.

Die Entsorgung des anfallenden Abwassers erfolgt Uber ein Trennsystem. Hierbei wird das
hausliche/gewerbliche Abwasser in einer Schmutzwasserkanalisation gesammelt und an die
bestehende Schmutzwasserkanalisation des Gebietes ,Kalmus-Sud“ angeschlossen.

Das Niederschlagswasser des Plangebietes ist zu versickern. Aufgrund der Erfahrungswerte der
angrenzenden Gewerbegebiete kann davon ausgegangen werden, dass der Untergrund fiir eine
Versickerung gut geeignet ist.

5.5 Landschaftsbild

Einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes soll mit Festsetzungen zur Eingriinung, der héhen- und
langenmaRigen Beschrankung der Gebaudemalie sowie dem Ausschluss von verspiegelten oder
glanzenden Dachern und Fassaden entgegengewirkt werden.

5.6 Artenschutz
Hier wird auf den Umweltbericht verwiesen.

5.7 Umweltschutz

Eine Beeintrachtigung von Boden, Wasser und Luft soll durch entsprechende Festsetzungen und
Ausgleichsmalinahmen ausgeglichen werden. Zum Schutz des Grundwassers sind ebenfalls
Festsetzungen getroffen.

5.8 Hochwasser und Starkregen

Nach den Hochwassergefahrenkarten liegt das Gebiet in keinem Uberschwemmungsgebiet.
Aufgrund Erfahrungswerten und der Topographie wird von keinem nennenswerten Risiko durch
Starkregenereignisse ausgegangen.

Zum Schutz der Gebaude ist die maximale EFH lber Gelande festgesetzt.
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6. Satzung fir den Bebauungsplan nach § 10 BauGB - Planinhalt und Festsetzungen

2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Ziff. 1. BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufsflachen, Vorfiihr- und Geschéftsrdume mit
erotischem oder sexuellen Charakter im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind nicht
zuldssig (§ 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).
Veranstaltungs-, Messe- und Eventhallen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr.1 BauNVO sind nicht
zuldssig (§ 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).
Beherbergungsbetriebe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind nicht zuléssig (§ 1 Abs. 5
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).
Die Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnligungsstéatten) werden nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVQ).
Regional bedeutsame Einzelhandelsbetriebe und Veranstaltungszentren sind
ausgeschlossen.
Der Ausschluss verschiedener Nutzungen erfolgt, da solche Nutzungen seitens der Gemeinde
grundsatzlich an diesem Standort nicht gewiinscht sind. Vergleichbare Festsetzungen beinhaltete
auch der Bebauungsplan Kalmus-Nord.

2.2 Mal3 der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 — 21a BauNVO)
Grundfldchenzahl GRZ
Maximale Zahl der Vollgescho3e
Gebéudehéhe
maximale Gebdudehéhe in m (.NHN (H6henbezugssystem DHHN92)
Als Gebdudehdhe wird der héchste Punkt der Dachhaut gemessen.
Das MalR der baulichen Nutzung gliedert sich wie folgt:

- eine Grundflachenzahl als Maximalwert der BauNVO um eine maximale Ausnutzung der
vorhandenen Flache zu ermdglichen und den Flachenverbrauch gleichzeitig mdglichst niedrig
zu halten;

- maximale Zahl der Vollgeschosse wie im angrenzenden Gebiet ,Kalmus-Sud*.

- maximale Gebaudehdhen in m G.NHN um vergleichbare Gebaudehdhen wie im Gebiet
»Kalmus-Sud“ zu erreichen.

Diese Werte befinden sich innerhalb der zulassigen Grenzen fir die Bestimmung des Males der
baulichen Nutzung nach § 17 Abs.1 BauNVO.

2.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr.. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVOQ)
Fur die Flachen sollen die Gebaudelangen der offenen Bauweise Uberschritten werden kénnen, um
dem Betrieb eine bestmogliche Entwicklungsmdglichkeit zu geben.

2.4 Uberbaubare Grundstiicksfléche (§ 9 Abs.1 Ziff.2 BauGB, § 23 BauNVO)
Hier sind grof3ziigige Baugrenzen festgesetzt. Somit besteht die Moglichkeit, das Grundstiick
maoglichst optimal auszunutzen.

2.5 Stellplédtze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, i.V.m. § 12 BauNVQO)

Garagen und Stellpldtze sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflache zugelassen.
Da die Flachen auf3erhalb der Baugrenzen fir Anpflanzungen festgesetzt sind, werden diese Anlagen
ausgeschlossen.

2.6 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)
Nebenanlagen im Sinne von Gebéuden sind aulBerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksfldche
unzuléssig.
Da die Flachen aul3erhalb der Baugrenzen fir Anpflanzungen festgesetzt sind, werden diese Anlagen
ausgeschlossen.

2.7 Von der Bebauung freizuhaltende Fldchen (9 Abs.1 Nr. 10 BauGB)
Entlang der Kreisstralle K 7597 ist ein 10 m breiter Streifen von jeder Bebauung und
gewerblichen Nutzung freizuhalten. Genehmigungsfreie Anlagen nach LBO bed(irfen in
diesem Bereich der Genehmigung des StraBenamtes.

In Abstimmung mit der StraRenbauverwaltung kann das Anbauverbot auf 10 m reduziert werden.

Mit den weiteren Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass im Anbauverbotsstreifen nur von der

StraBRenbauverwaltung explizit zugelassene Anlagen hergestellt werden.
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Sichtflachen an StraBeneinmiindungen sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, Nutzung,
Einfriedung, Bepflanzung, Nebenanlagen usw., die eine Héhe von 0,8 m liber der
Fahrbahnkante tberschreiten, freizuhalten

Diese Sichtflache ist fur die Einmindung der StralRe Flurstlick 91/3 in die K7597 erforderlich.

2.8 Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Ziff.11 BauGB)

Fur die Zufahrt von der StralRe Flurstiick 91/3 wird eine Maximalbreite von 10,0 m zugelassen. Die
Lage ist innerhalb des Bereiches ohne Zufahrtsverbot verschiebbar. Hiermit wird der erforderlichen
Randeingrinung Rechnung getragen.

2.9 MalBnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)
Entsprechend Umweltbericht sind hier Pflanzgebote zur Randeingriinung festgesetzt.
Zum Schutz des Grundwassers bei der Einleitung von Niederschlagswasser, werden Metalle fur
Dacheindeckungen ausgeschlossen, die dort Schadigungen aufgrund von Schwermetallen
hervorrufen kénnen.
Zum Erhalt der Durchlassigkeit von privaten/gewerblichen Verkehrsflachen sind diese zumindest fiir
Stellplatze durchlassig auszuflhren.
Weiterhin sind Festsetzungen fur eine insektenfreundliche Beleuchtung enthalten.
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7. Satzung fiir die Ortlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO

Die Vorgabe eines Gestaltungsrahmens ist notwendig um insbesondere die Einbindung in die
bestehende Bebauung sowie das Umfeld zu erreichen und gleichzeitig den Betrieben
Gestaltungmdglichkeit zu bieten.

Die ortlichen Bauvorschriften richten sich nach § 74 LBO (Landesbauordnung) Baden-W rttemberg.

3.1 Gestaltung der Hauptgebaude
Diese Vorschriften entsprechen den Festsetzungen des angrenzenden Gebietes ,Kalmus-Sid®, so
dass hiermit eine grundsatzliche gestalterische Einheitlichkeit gegeben ist.

3.2 Entwésserung

Aufgrund der Erfahrungswerte aus den angrenzenden Gewerbegebieten kann auf eine gute
Versickerungsfahigkeit des Untergrundes geschlossen werden. Daher wird die Versickerung des
Niederschlagswasser vorgeschrieben.

8. Hinweise

Hier sind verschiedene Hinweise und Empfehlungen aufgefihrt.

9. MaBnahmen zur Verwirklichung

Bodenordnung und Entschadigung
MaRnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich, da, die Flache im Eigentum des
Grundstuckseigentiimers verbleiben soll.

ErschlieRung
Da die Zufahrt direkt von der ErschlieRungsstrafie Flurstick 91/3 erfolgt, ist keine 6ffentliche
straRenmaRige Erschlieung herzustellen.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist wie folgt sichergestellt.

Wasser: Das Plangebiet kann Uber einen neu zu verlegenden Wasseranschluss an die bestehende
Wasserleitung im Gewerbegebiet ,Kalmus-Sid® mit Trinkwasser versorgt werden.

Léschwasser: Fur den Brandfall ist die 6rtliche Wasserversorgung hinsichtlich Wassermenge und
Druck als ausreichend anzusehen.

Abwasser: Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an die vorhandene
Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet ,Kalmus-Sid®“. Von hier aus gelangt es zur Klaranlage
des AZV RiR. Das Niederschlagswasser wird Uber Versickerungsanlagen beseitigt.

10. Kosten und Finanzierung

Das Gebiet wird vom Grundstiickseigentimer erschlossen, Die Kostentragung regelt das
Vertragswerk mit der Gemeinde.

11. Flachenbilanz

Gewerbegebietsflache 0,165 ha 67,3 %
Zufahrt 0,003 ha 1,2 %
Private Griinflachen 0,077 ha 31,5 %
Gesamt 0,245 ha 100 %




Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften ,Kalmus West II* Seite 8
Begriindung zum Bebauungsplanentwurf und zum Entwurf der drtlichen Bauvorschriften vom 02.10.2025

12. Literaturverzeichnis

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI.I, S.3634),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI.1, S.189)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBI.I, S.3786),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBIL.I, S.176)

Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. Nr.7,
S.357, ber. S.416), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GBI. 2025 Nr. 25)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI.I, S.58), zuletzt
geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI.I, S.189)



	BEGRÜNDUNG
	ZUM BEBAUUNGSPLAN
	10. Kosten und Finanzierung


